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Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

1. Vetwsndung von Glvphoeat auf landkreiseigenen Flächen durch den Landkreis
Diepholz.

ln unsererAnfrage vom 05. Februar fragten wir die Kreisverwaltung, ob: ,,der Landkreis bzw.
beauftragte Uhternehmen Glyphosat zur Unkrautbekämpfung einlsefrenl? Wenn ja, wo und in
welchem Umfang?" Die Antwort der Verwaltung (,Auf niedersächsischen Bundes- Landes- und
Kreisstraßen werden seit Jahren keinerleiSpriEmittelmehr eingeseEt, weder mit Glyphosat noch mit
anderen derartigen Stoffen.") traf leider: nicht den Kernpunkt der Frage und konzentrierte sich nur auf
die Straßen. Wir möchten daher unsere Frage konkretisieren.

Wirfragen:

1. Wird im Landkreis Diepholz durch die Kreisverwaltung Glyphosat verwendet (unabhängig
davon auf welchen Flächen)? Wenn ja, auf welchen Flächen (Umfang, Lage).

2. Wird im Landkreis Diepholz durch von der Kreisverwaltung beauftragten Firmen Glyphosat
verwendet (unabhängig davon auf welchen Ftächen)? Wenn ja, auf welchen Flächen
(Umfang, Lage).

2. Venilendunq von Glvphosat auf landkreiseigenen Flächen durch Nutzer und
Verpächter.

ln unserer Anfrage vom 05. Februar fragten wir die Kreisverwaltung ob: ,,die vom Landkreis
geschlossenen Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen die Anwendung von Glyphosat
ausschließen, bzw. ob diese Pachtuerträge andereAuflagen zum Schutz von Natur und Umwelt
enthalten?" Die Antwort der Verwaltung traf leider nicht den Kempunkt der Frage und konzentrierte



sich nur auf ,landwirEchafrlicfr genuEten Natuschutzflächen. Wir m&hten daher unsere Frage
konkretisieren.

Wirfragen:

1. Gibt es vertragliche Regelungen zur Venrendung von Glyphosat auf kreiseigenen Flächen,
unabhängig davon welche Nutsung fllrdie Flächen vorgesehen ist?

2. Gibt es vertragliche Regelungen zur Verrrendung von anderen PflanzenschuEmitteln auf
kreise§enen Flächen, unabhängig daron welche Nutzung frr die Flächen vorgesehen isCI

3. Gab es Konhollen zur Einhalhrng von Pachfegelungen beztlglich derVenrendung von
Fflanzenschutzmitteln? Wenn ja, bittre um konkrete Angaben ftlr die letzten drei Jahre, mit
Angabe der Ergebnisse.
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